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Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerkungen Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zur Änderung des Gesetzes über die
Enteignung äussern zu können.

Die EVP Kanton Bern unterstützt die vorschlagene Ergänzung von Art. 12 des
Gesetzes über die Enteignung. Neu soll bei der Enteignung von
landwirtschaftlichem Kulturland das Dreifache des ermittelten Höchstpreises
bezahlt werden. Mit dieser Anpassung an die Bundesgesetzgebung wird eine
stossende Ungleichheit behoben. Somit würden bei Enteignungen für kantonale
Bauvorhaben künftig die gleichen Entschädigungsansätze wie beim Bund
angewendet. 

Beim Kulturland handelt es sich um wertvolles Land, das es nach Möglichkeit für
eine sichere und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion zu erhalten gilt. Mit
einem höheren Enteignungspreis kann besser sichergestellt werden, dass mit
diesem kostbarem Agrarland sorgfältiger und rücksichtvoller umgegangen wird.
Da die Preise für landwirtschaftliches Kulturland im Vergleich zum Bauland sehr
tief sind, dürfte die angestrebte Lenkungswirkung jedoch selbst mit einer
Verdreifachung des Preises eher gering ausfallen. Aus Sicht der EVP wäre
eigentlich eine noch höhere Entschädigung angebracht. Aus Gründen der
Rechtsgleichheit sind jedoch zwingend die gleichen Entschädigungsansätze auf
Bundes- und Kantonsebene anzuwenden. Eine weitere Erhöhung der Ansätze
wäre sinnvollerweise auf Bundesebene anzustossen. Einen kantonalen
Alleingang lehnt die EVP ab.

Gesetz über die
Enteignung

Keine Antwort Keine Antwort

Vortrag Keine Antwort Keine Antwort


